
Tarifvertrag Nr. 545
vom f2. Januar 1976

Zwi s chen

dem Bunde smini-ster für das Post- und Fernmeld.€wesen

einerseits
und

Der Deutschen Po stgewerk-"chaft - Hauptvorstand -
Sitz Frankfurt am i,iain

andererseits

rvird für die Auszubildenden der Deutschen Bundespost folgender
Tarifvertrag geschlossen:

§l
@!!ggsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für A-uszubildende der Deuischen Bunces-

' post
a) im Fe rnrae l deh andr,re rk und

b) im Elek-tromechanikerhandverk.

§2
Inhalt der -dusbildung

Dem .a.uszubi] denden d.ürfen nur verricht,-:ngen übe:'tragen r+erden,

die den Ausbildwrgszweck dienen und seinen körper'lichen Kräften
angernessen sind.

(:-) O:-e vöchentliche Annesenheitszeit (Lusbildungszei t unci

pausen) richtet sich nach der regelmäßigen l-nr're s enheitsze 1t
' (Arbeitszeit und Pausen) der ertvachsenen l-rbeitskräfte in der

Dierrststelle oder .rr:sb1l-dungsstelle ; d-ie .ä-us-hrldungszeit er"-

-^^r^-^+ -i ^r. ^,,o Ä6F 
^r--rt'aqahhai 

i<zei i ahziicli ch der naCh def
-( c uluas

tsesti_mmrrngen des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu geuährencen

Pausen.
Die
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Die tägliche Ausbildungszelt darf B Stund.en,
Anvresenheitszeit (Ausbildungszeit und patisen)
nlcht überschreiten.

(z) oie unterrichtszeit in der Berufsschule einschließl1ch der
Pausen, sowie die irinerhalb der Äusbil clungs zei t notvrenCige
Zeit für den !,leg zvischen der Dienststeile und der Berufs-
schule l,Jerden auf die Ausbildungszeit angerechnet. An Beruis.,
schultagen nit einer unterrichtszeit von mindestens 6 st,nclen,
einschließIicI: der Pausen, ist der Auszubildende ganz freizu-
stell-en. Diese Tage rverden auf die Ausbildungszeit mj_t der
Stundenzahl angerechnet, die der Auszubildende ohne Eerr-rf s-
schulbesuch a.bzul-eisten gehabt hätte, nind.estens aber nit der
Unter"richts z e it einschtießlich der pausen. Begi:r_nt der Unter-
rlcht vor 09.oo Uhr; so darf der Auszubild.end.e davor nicht be-
schäftigt vrerden.

.§ 4

. .. :. Ausbif d.ungs'rre.rgiitnng.
..'

(I- ) Oer Au.szubildende er.hä1t eine nonatl iche .A-usbil- c'trurgs,rergüt..rn.3 ,

die in besonderen Vergütungstarifverträgen vereinbar.t und no-
natlich im voraus gezahl-t wird. FäIIt der l{onatserste auf einen
Sonn- oder Feiertag oder auf einen Vo:'tag dieser Tage, so ist
die Vergütung spätestens aln 2. lJerktag vor dem Sonn- od.er

. Feiertag zu zah1-en.

Bei der Berechnung der Ausbildungsvergütu::.9 für einzel,ne Tage
wird der Monat zu 30 Tagen gerechnet.

(e) Oem Auszubildenden, der am Zahltag beurlaubt ist, vrird ar-if .6-n-

trag ein Vorschuß in Höhe der für den folgenden Kalendermonat
zustehenden l{ettovergütr.:ng gezahlt, und zwar am vorletzten A-us-

bildungstag vor Beginn des Ur1aubs.

(3 ) 'Auszubild.ende, denen

die Ausbildungszeit bei einem anderen Ausbil-dencien
bzrv.

Cer Besuch einer be rufsbildend.en Schu1e

Eanz

die tägliche
9 Siunden

a)

b)
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ganz oder tei'lvreise auf die Ausbildungszeit bei der Deutschen
' Bundespost angerechnet worden i-st, erhalien unabhängig vcn clen

Tag ihres Eintritts bei der Deutschen Bundespost die Ausbllo'.rngs-
vergütung des Äusbildungsjahres, in dem s-ie sich nach der l-us-
bildungsordnung befinden.

Ist aufgrund des Berufsbildungsge s etze s die Ausbildungszeii
verlängert worden, so erhäIt der Auszubildende für diese Zeit
die Vergütung des gemäß der l^usbildungsordrung festgelegten
letzten Ausbildungsj ahres; gleiches gilt bei der Yerlängerung
der Ausbildurgszeit vregen nichtbestandener Abschlußprüfung.

(4) Die Ge!.'ährung von Sachleistungen (Kost r.rnd Unterkunft) durch
die Deutsche Bundespost vrird auf die Ausbildungsvergütuag an-
gerechnet. Die Kürzungsbeti'äge hierfür werden in besonderen
Vergütungstarifverträgen vereinbart.

' llerden Sachleistungen nach Unterabs. 1 vorübergehend nich+,
weitergewährt, so veringert sich der'monatliche Abzug für

. jeden Tag der Un-terbre chun C vn l/3O der Kürzungsbetr'äge.

§

' Eortz a.hl-uffiTEffi

(1) Dem Auszubildenden wird bei einer durch Krankheit oder Unfall
verursachten Arbeitsunfähigkeit oder während eines vori einer:i

Träger der Sozialversicherung oder von der Versorglutgsbehörde
verordneten Kur- oder Heil.rerfahrens di e Ausbildungsverg'ütung
bis zur Dauer von 6 l'Iochen, jedoch nichi über d.ie Dauer des

BerufsausbiJ-dungsverhältnisses hinaus, fortgezahlt. Beruht die
Arbeitsunfähigkeit auf e j-nem bei der Deuischen Bunde spo s.t-'er-
littenen Arbeitsunfall, so wird nach !.bIauf der in Satz 1 ge-

.nannten Frist bls zurr Dauer von 26 l{ochen - vorn Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit an gerechnet - ,jedoch nicht über die Dauer

des Berufsausbildrrngsverhältnisses hinaus , ein Zuschuß in
Höhe des Unters chiedsbetrages z1'rischen d.er i\etiovergü-Eung urd

der

5
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den Barleistrmgen der Bundespostbetriebskrankenkasse gerrährt.
Die Fortzahlung entfä11t, vrenn sich der Auszubildende die
Arbeitsunfähigkeit durch einen gröblichen Verstoß gegen das
von einem verständigen r{enschen zu err+artende verhalten zuge-
zogen hat.

Zur Kur gehör-u auch eine sich anschließende ärz-u1ich ver_
ordnete Schonungszej.t.

(Z) nei. Arbeitsunfäl]-en im Sinne des § 519 Absatz 1 Nummer 14
Buchstabe c) Reichsversicherr:ngsordnung r+j.rd bis zur Dauer
von 26 lrrochen, jedoch nicht über die Dauer rles -Beruf saus_
bildungsverhältnisses hinaus, der unterschi e clsbetrag z.frischen
der Nettover.gütung und dem Verletztengeld als Zusbhuß zum
Verletztengeld genährt

(l) rn besonders begründeten FäIren kann dem Auszubil-denden nach
Ablauf d.er in Absaiz 1 Satz I genannten Frist auf seinen An-'
.trag oder auf Antrag des Erziehungsberechtigten urrd mit Zu_
stimmi:ng des Bunce smini steriuns für das post- und Fernrnerde-
vresen den un'terschiedsbetrag zi..'ischen dcr l.trettcverglitung rx]d
den Barleistungen d.er Bi:nde spo stbetri ebskranlcenkas se vreiter-
ger^rährt r,,rerden, iedoch nicht über d.ie Dauer des , Berufsausbil_
dungsverhä1tni s s e s hinaus

(4) Kann der Auszubildende v,'ährend der Zeit, für v,,elche die Aus-
bildungsvergütung nach Absatz 1 fortzuzahlen ist, aus berech_
tigtem Grund sachleistungen (I(ost und unterkuirft )_ nicht.abnöhmen,
entfäl1t für die Zeit der Nichtabnahrne die Kürzung nach § 4
Absatz 4 Un-uerabs. 2. FLir die Dauer Cer Unterbringung des Aus-
zubildenden in ej,nem Kranlien-haus entfäl1t der Anspruch auf
Sachleistungen.

§'6
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66a,

Änl,renclung des § 5_bei Schadensersatzansprüchen
oa.r6h n1^i F+6.E:ts): ji_-:::_:_::

(1) Ist die !-rbeltsunfähigkeit durch einen von einen Dritten zu
vertretenden Umstand herbeigeftihrt, so hat der Auszubil-dende
seiner Di-enststet 1e unverzügl ich die Unstände mitzutei'lenr
unter denen die Arbeitsunfählgkeit herbeigeführt rgorden ist.
Der Anspruch auf die in § 5 und § 1l genennten Leistungen be-
steht veiter, v/enn der gesetzliche Vert:'eier des Auszubildenden
oder der Auszubildende

a) erklär'', daß er über die dem AuszubilrienCen zustehenden
Schadensersatzansprüche nicht verfügt ira'b,

die Verpflichtung überninmt, slch auch rveiterhin jeder Ve:'-
fügu:rg über die Schadensersatzansprüche zu enihaiten und

die Schacensersatzansprüche an die Deutsche Bundespost ab-
triit oder ihr d,as Verfügungsrecht überträgt.

(2) Übersteigt der erlangte Schadensersatz den Betrag der von der
Deutschen Bundespost gezahlten Vorschüsse, so erhä1t den Unter-
schiedsbetrag der Auszubildende. Bei der Verfolgurtg des Scha-
densersatzanspruches durch die Deutsche Bundespost darf ein 'iibe::

den Änspruch der Deutschen Br.rndespost hinausgehender nicht
offensichtlich ungerechtfertigter .Anspruch des Auszubild,enden
nicht vernachlässigt werden.

(.1) Ansprüche des Auszubildenden a'.:f d.en Ersatz von Aufrvend.ungen,

die dem Grunde nach gemäß Tarifvertrag Nr. 165 beihilfefähig
vrären, für die aber nach Ih'. f Absatz 4 der Beihilf evorschrif -,.en

keine Beihilfe ger^rährt wird, bei Arbeitsunfä11en aucll die dar-Jber

hlnaus6ehenden Ansprüche (2.B. auf Sachschaciensersatz, Scffier-
zensgeld), sind auf l'Iunsch Ces Auszubildenden durch dle
Deutsche Bundespost gegen den SchäCiger nit zu vertreten.

b)

c)
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§z
Fortzahlu4g der tusbildunssverrütung bei Freistellting. bei
Verhinderunfl orler -Ausf a11 der .a-usbildr-rnq

(f) nem Auszubildenden ist die Ausbil-dr:ngsvergütung fortzuzahlen
a) r.renn er sich für die tserufsausbildurig bereit hätt,

diese aber ausfä11t,

b) vrenn er aus einern anderen al.s den in § 5 geregelten, in
seiner Person liegenden Grund u-nverscl:u1det verhindert
ist, seine Pfl j.cirten aus dern Beruf s arrsbildr:ngsverhältni s

zu erfül-l.en, .

c) im Ear 1e der
dung des § 15

der Deutschen

Preistealung --. -i" sinngenäßer Am,ien-
Absatz 4 des Tarifvertrags für die Arbei-ber
Bunde spo st .

(Z) SinA die Voraus s et,zungen für die Portzah'l u.ng cler. Ausbildu:rgs-
vergütung nicht gegeben, so vrird für jede ausgefallene Aus-

. bildungsstunde der auf eine Stunde entfal-lenCe nnteil bzw.
fü.r jeden Ausbildungstag !/3O der monatlichen Ausbildlmgsver-
gütung nach § 4 einbehalten.

Zur Ermittlung des auf eine Stu-nde entfallenden Anteils de::
Ausbildr.rngsvergütung ist diese durch das 4,148-fache der
vröchentlichen Ausbildungszeit nach § J zu teilen.

. §B
Vermö gen sr.rilk s an e Le j- s!r:4ge4

(f ) ner Auszubildende erhäIt rnonatf ich eine verrcögens'r.rirksane
Leistung ira Sinne des Vermögensbilciungsgese-\.ze s in seiner
jeweiligen Fass-.rng il: Höhe von 1J,-- DI'{.

.fm übrigen ge1-ten von §-10 a TV Arb die Äbsätze 4 bis 6,
Absatz 7 Satz 1, Absatz B bis 9 und 11 sinngemäß.

(Z) Dle vermögensr.rirksame Leistung r^.'ird zusarinen nit der Ausbil-
dungsrrergütu-irg gemäß § 4 absatz 1 erbracht. Der Anspruch eines
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Neuberechtigten für die in § 10 a Absatz 7 Satz I TV Arb
genannten vorangegangenen K-alendermonate, Cen l(alenderrnonat
der schriftlicben llitteilung und für den folgenden Ka1encler-

monat vird. spätestens am Zahltag gemäß § 4 Absatz 'l des

zvreiten auf die i,lit'teilung f olgenden l(alendernonats fä11i9.

(l) Bei einem Wechsel der .Arrl- age ar-r, r-rnd des Unternehnens oder
Instituts gilt Absatz 2 Satz 2 sinngemäß. Der Äuszubiidende
kann jedoch rrährend des Kalend-erjahres einen so'l chen ilechsel-

nur mit Zustinm,mg der Deutschen Buadespost vornehrnen.

§s
Zurvendune

( f ) Oer Auszubildende erhä1t in j edem Kalender j ahr eine Zur+enCr.mg,

wenn sein Ausbildr:ngsverhältnl s bei cler Deu.tschen Surrdespost

am 1 . Dezember besteht u::d er seit dern l. oktober u]1un'r.erb1.oclien

. in einem Ausbildr:ngsverhä1tnis bei der Deutschen Bu-aCespost

oder in einem Ausbildr.rngsverhältnis beirn Bund oder der Deutschen

Bundesbahn gestanden hat.

Die Anspruchsvoraussetr.*g"r, des Unterabs. L sind. auch cann

erfül}t, wenn der Auszubildende seit dern 1. Oktober bei der

Deutschen Br:ndespost oder beira Bund oder bei der Deutschen

Bunde sbahn in einerfl anderen Rechtsverhä1inis gestanden hai,
an das sich das Ausbildungsverhä]tnis bei de:' Deutschen Bun-

despost umnittelbar angeschlossen hat. r

(Z) Oer Auszubil-dencle , dessen AusbildtmgsverhäItnis bei der

Deuischen Bundespost spätestens mit Ablauf des 10. Novenber

endet 1:rrd der mindes',,ens vom Begi-nn des Kalenderjahres an

ununterbrochen in d-ie sero Ausbildungs'ierhäItni s g.e standen L-lat,

erhäIt eine Zul,rend'ung ' vlenn er im tu:mittelbaren Mschluß, an

dieses Ausbildungsverhältnis in ein Rechtsverhältnj-s zu einem
'anrleren Arbeitgeber des öffenilichen Dienstes mi-b Ausnahme

von Bund und Deutsche:. Br:nde sbahn übert:iit und ciie Deutsche
D'iv,.l.rqn^c+ ,ia" -a.usscheiden aus diesern Grunde bi11igt.

fzl
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(l) ner Anspruch auf Zuvrendr::rg besteht nicht, wenn der Auszubil-
dende in der Zeit nach dem 1. Dezember bis einschließIich
1l . '!4ärz des folgenderr Kalenderjahres aus seinem Verschulden
oder auf eigenen l,'luns ch vorzeitig aus den lLusbil du:rgsverhä1-u-
nls bei der Deutschen Bundespost ausscheitiet. Abvteichend von
Satz 1 bleibt der Anspruch auf Zuwendung jedoch bestehen, r'ren-n

der Auszubildende im unnittelbaren Anschluß an sein vorzeitig
beendetes AusbildungsverhäItnis in eln anderes Re chtsverhä1tni s

. bei der Deutschen Bundesposi überfühl't oder in ein Rechtsver-
häItnis des übrigen öffentlichen Dienstes übernonmen rvird.

(4) Hat d,er Auszubildende die Zuv,rendung erhalten, obrrohl eiir An-
spruch hierauf nach Absatz J nichi besteht, hat er sie in vol1er
Höhe zurückzuzah,l en.

(5 ) 1. Die Zunendr-rrg nird trie folgt benessen:

Die Zurr'endung beträgt - sovreit sich atts Nr. 2 und 5 nichis
anderes ergibt - 100 v.H. der Ausbitdungsvergütung nach § 4,

. die der Auszubilclende für den }{onat Cktober erhaiten hat
oder ohne Vergütungs ausfall erhalten hätie. Dabei ist von
der vol1en, nicht um die Kürzungsbeträge bei. Gertährung von
Sachleistr.rngen (Kost uncl Unterkunfi) verninderten A.usbil-
dungsvergütung auszugehen.

2. a) Hat der Auszubildende nicht r'rährend des ganzen ltalender-
jahres Ausbildungsvergütung von der Delttschen Br:ndespost

oder während dieses Ausbildr:ngsverhältni s s e s I'{utter-
schaftsgeld nach § lJ Mutters chutzge s e tz erhalten, ver-
nindert sich d-ie Zut+endung um ein ZuöIftel für jeden
Kalenclernonat, für den der -duszubildende lreder Ausbi1-
dungsvergütung ncch Mutters chaftsgeld erhalten hat.

Die Verminderung urterbleibt jecoch, t'.'erue der Auszu5il-
dende Bezüge aus einen dem Ausbildungs','erhä1+-nls unnittel-
bar vorangegangenen a-nderen F.echisverhältnis zur Deu-'schen

Bundespost oder Rechtsverhältnis zu den Arbeitgebe:'n Bund

oder Deuische Bulde sbahn oder vräl'irend dieser Rechtsverhä] -i-

nisse i.lrrtters chaf tsgel d nach § 1J fiutterschutzge setz ez'-

halten hat.

b)
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c) Die Verminderung unterbleibt ferner für die Kalender-
monate, für dj.e der Auszubiidende Hegen Ableistung von
Grundvehrd-ienst oder Zivifdienst von der Deutschen Bun-
despost keine Ausbildungsvergütung erhalten hat, trenn

er vor dem '1 . Dezenber entl assen tvorden i.st r:nd nach der
Entlassung aus dern Grundr,,ehrdi ens t oder Zivildj.ensi die
AusbilCung unverzüglich r.ri ederaufgenomnen hat. Dies gi'l *u

entsprechend, l./em der Auszubil-det cle in den FäI1en des

Buchstaben b) rvegen Ableistung des Grr:ndwehrdienste s oder
Zivildienstes ke j-ne Bez'tige erhalten hat.

J. Anstelle des Ivlonats Ol<iober tritt ]-n der Nr. - 1

a) fi-ir ei-nen Auszubildenden, dessen -Ausbildungsverhältni s

bei der Deutschen Bundespost später a1s arn 1. Oktober
begonnen he.t, der erste volle Kal-endermonat des Ausbll-
dungsverhä1tnis ses ,

U) für elnen AuszubilCenden,
gen des Äbsatzes 2 erfüllt
scheidet, der letzte volle
Ausb il dung sverhä1tni. s 'vor

der die l:nspruchsvoraussetzun-
und. vor Cem 1. Oktober aus-
Kal end-ernonat , in den das

dero l4onat Oirtober bestanCen ha-!.

(5) Die.Zurvendung nach Absatz 5 erhöht sich u.,ro 50 Di{ für jedes

Kind, für das derc Auszubildenden für den l4onat Oktober oder
dern nach Absatz 5 Nr. f in Betracht komnenden Zeitrau-ro das vo11e

Kindergeld. nach dem Bunde skindergeldge s etz oder aufgrund des

Re.chts der Eur"opäi.schen Gemeinschaften bztr. zwi s chenstaatl.i ch e r
Abkommen in Verbindung nit dem Bunde skindergel dge s etz oder e j.ne

der in § B Absatz 1 Bundeskindergeldgesetz genannten Leistun3e:r
zusteht.

Steht den Auszubildenden nach § 45 Absatz 6 Bunceskindergeld-
'gesetz in verbindu::g mii § 19 Absatz 2 Nr. 1 und 4 Bundesbe-

soldungsgesetz in der bis zvm 3l . Dezember 1!/L geltenden
Fassung bzr.r. den entsprechenden Vorschriften der Länderbesol-
dr:ngsgesetze für ein Kind nicht das volfe Kindergeld zu, so

erhöht sich die Zunendung statt um 50 Di'I um 2i DM,
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(7) Hat der Auszubildencle nach Absatz 2 oder entsprechena". Vo"-
schriften eines anderen Tarifvertrages des öffentlichen
Dlenstes bereits eine Zuvtendung erhalten rmd ervirbt er für
dasselbe Kalenderjahr einen r^reiteren Ansp:'uch auf Zul','endung,

vermindert sich diese Zul,Iendl.mg um ein Zl'rölftel für jeCen Ka-

lendermonat, füi' den die Zur.rend'-mg nach Absatz 2 oder ent-
sprechend.er Vorschriften ej,nes anderen Tarifvertrags des öffent-
lichen Dienstes gezahlt rvorden ist. Der Erhöhungsbeirag t,'ird
für jecle§nach Absa-bz 6 zu berüc)< s i chiigende Kind in jedem i(a-
Iender j ahr nur eiumal gezahlt.

(B) llie Zur+endr.rng r.rird rqit der Ausbildungsver5ü+-ung für den I'lonat

Dezember gezahlt.

§10

Auszubildende, die auße:'halb der Ausbildt-':-ngsstätte

a) irn Rahmen ihrer Ausbildung in der Linientechnik oder im
Entstörungsdienst,

b) im Rahrien ihrer Ausbildung bei den rnas chinente chni schen

Stellen de:" P o s tämt e r/Fe rnm e 1de ämter

eingesetzt sind und hierbei besonders sch,nutzige oder gesturdheits-
gefährdende A^r.beiten oder A:"beiten unter erschr+erten Bed-irtgungen

gemäß § 10 Absch:ritt fI Absatz 7 TV Arb verrichten nüssen' erhal'teä
einen Ers chr.rerni szus chl ag in sinngenräßer A ',endung der für die

Arbeiter der Deutschen Bundespcst jevreils geltenden Bestirnmungen

des Abschnitts II Anlage 4 TV Arb.

§1]
. Entschädigungbei ausv;ärtiEerBeschäftiFuag

Auszubildende, die irn AußenCienst beschäitigt tierden, erhalten
eine Auflrandsbnts chäd'i g1-mg allf 8r'und be sonderer Be stirn':lu-ngen'

§rz



(l) Oie Deutsche Br.rndespost erstattet den Auszubildenden die
Kosten für die Eenutzung öffentlicher Verkehrsmitte'l

a) zum Besuch einer ausr,rärtigen Beruf sschu'l e, soweit nicht
nach landesrechtlichen Vorschriften Fahrkostenerstattuns

b)

gewährt r,rerden kar:n,

zu Fahrten zvischen Wohnort
halb des Dienstortes wohnen

und Dlens'r.ort, venn sie außer-
müssen,

c) zu dienstlich angeordneten Fahrten,

d) zu den Fami f i enhe imfahrten nach § 15.

(Z) Oie Fahrkosten r,rerden bis zur Höhe der Säize für die niedrig-
ste llagenklasse der bentttzten Verkehrsmitiel erstattet. l,iög1ich-

' keiten zur Erlangung von Fahrpre i sermäßigungen (2.8. Schü1er-
fahrkarten, Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunutzen,

§rr
Unterhaltsbeihiffe

Auszubildende, deren Eltern, Erzi ehungsberechtigte oder Ehegatte
so vreit oder verkehrsmäßig so ungünstig vom Ort der AusbJ.ldungs-
stätte entfernt nohnen, däß sie nicht täg1ich zurn liohnort der
Eltern, des Erzi ehungsberechtigten oder des Eheg,atten zurückkehre:r
können, erhalten neben der Ausbildr:agsvergütung nach § 4 elne L'n-
terhaltsbe ihi 1fe . Dles gil-u jedoch nicht, r.renn von der Deutschen
Bundespost eine Unterkunft bereitgestellt wird. Nirult ein Auszu-
bildender die bereitgestellte Unterkunft nicht bzw. ni cht mehr in
Ansprueh, kann die Unterhaltsbe ihilfe gemäß Satz 1 nur danrr ge.-

währt werden, wenn für die Nichtbeanspruchurg der Unierkr:nft' im
Einzelfall zr+ingende persönl.iche Gründe vo:'liegen. Bei sonstigen
Grttnden kann die Unterhaltsbe ihilfe nur dann gevrährt lrerd.en ' wenn

der freie oder fi'eir';erdende Bettpl.atz ander''reitig belegt rr'erden
L.an* nÄar da;. Tlorr{-<nl.rayr ErrnÄocna<t rirrr.n}t di c l\T i nhiho l eclrrro koi rra

Kosten entstehen.
§14
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§14
Erho lung surl aub

(1) Die Auslubildenden erhalten in jedem Urlaubsjahr Erholu:rgs-
urlaub unter Fortzahlr;ng der Ausbilrlungsvergütung gemäß § 4

und ggf. der Unterhaltsbeihilfe. A1s Urlaubsjahr gi1-t die
Zeit voro 1. April bis 11 . März.

(2) Der Erholungsurlaub beträgt für a1le Auszubildenden 24 i'Ierk-
tage. A1s 1'Ierktage gelten aIle Kalendertage, die nicht Sonn-
oder gesetzl.iche Feiertage sind. Der Ur'1aub ist nach 11ögIich-
keit zusannenhängend und unter Berücksichtigung - der fiünsche
des Auszubildenden vorrangig r'rährend der Beruf s s chulfe:'i en zu
gevrähren.

(J) Auszubildenden, die auf {eranlassung ihrer Diensistelle aus-
nahmsv.reise ihren Erholungsurl-aub ganz oder zu:n Teif in der
Zeit von 1. IJovember bis fI . I'iärz nehmen Eüssen, lvird Zusatz-
urlaub nach den für die Arbeiter der Der:tschen Bundespost je-
weils dafür maßgebenden Bestin:.nungen gei*ährt.

§15
Fami l. i enh e i rnf ahrt en

(t) auszuli.ldende, deren Eltern, Erziehungsbere chtigte oder Ehe-
gatte so vreit oder Yerkehrsmäßig so ungi:r:stig vorn Ort der
Ausbil dungs s'Lätte e:ltfernt wohnen, daß sie nlcht täglich zrul

I'Iohnort der Eltern, des Erzi ehungsbere chtigien oder des Ehe-
gatten zurückkehren können und daher außerhalb r'tohnen müssen,

erhalten auf Artrag nonatlich eine bezahlie Fanilienheimfahrt.

(2) Erstattet werden die Fahrkosten bis zur Höhe der Sätze der
nied.rigsten i'Iagcnk.l asse des benutzten Verkehrsnittels, , --
höchstens jedoch bis zur Grenze des Br::rdesgebietes. 11ö31i.ch-

'keiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (Schülerfahr-
karten oder f'ahrkar+'en für Berufstätige) sind auszunutzen.

(l) Auszubllderrde, deren Eltern, Erzi ehr:ngsbere chti gte oder Ehe-
gatte rnehr als 1OO km vom Ort der Lusbildr:ngs s tätte entfernt
wohnen, erhalten für die Fanili enheinfahrten Url-aub.

Der



Der Urlaub beträgt bel

von mehr a1s 100 km

von mehr al-s JOO km

im Ausbildrurgsjahr.

-'l ?-

einer Reiseentfernurg

B Ausbildungstage,
12 Ausbildungstagcr

Bei besonders r.:ngünstigen ReiseverbinCr:ngen kann de]" Aus-
zubil-dende für einen r+eiteren Ausbildu-ngstag im Vierteljahr
beurlaubt rverden.

(4) ErfüIlen Auszubildende nicht für ein vol-les Lusbildungsjahr'
die Voraussetzungen für diesen Urlaub, so sind di.e Urlaubs-
tage anteilnäßig zu berechnen; Bruchteile von Tagen sind dabei
aufzurunden. Die Zeitpunk'te der Heimfahrien sorr'ie dj-e Aufiei-
lung der Urlaubstage auf die Heimfahrten bestimmt dle Dienst-
stel1e. Dabei ist auf die I'li.ins che der Auszubildenden neitgehend
Rücks i cht zu nel:.nen .

(5) 
.§ 

14 Absatz I Saiz 1 g1li entsprechenci.

.§16
Freistellung vor der AbschlußpiifunA

Dero Auszubildenden i- st vor der in den Ausbi'l <iungsord-nungen vor-
geschrieberren Abschlußprüfr::rg an 4 Tagen Gelegenheit zu geben,

sich ohne Bindung an die pI-an:näßige Ausbildung auf Cie Prüf'.mg

vorzubereiien. :

§rz
zialversiche und Versiche bei der

ersoreunqsans er reu-cscnen e spo st

(1) Die Auszubildenden r'rerden nach I'Iaßgabe der gesetzlj-chen Vor-
schriften in der Sozialversicherung versichert.

(Z) Ofe Auszubildenden sind bei der Versorgungsanstalt der'
Deutschen Bundespost nach Maßgabe des Verscrgungs-,-arifver-
trags der Deutschen Bu:rdespost in seiner jevreiiigen Fassung

zu versi chern. §re



Fi.ir die Ge!,'ährung

Vorschriften, itie
für die Arbeiter
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§18
Beihilfen und Unts:S!g3.=g!gen

von Beihilfen und Unterstützungen gelten die
sie nach i'iaßgabe der jewells geltenden Regel'.mgen

der Deutschen Bundespost anzur.renden sind.

§19
Schutzkl e i Cu.ng

Sorveit das Tragen von Schutzkleidung vorgeschrieben ist, rvird sie
unentgeltlich geliefert rrnd bleib-U Eigentu:-n der Deuischen Bundes-
post. 41s Schutzkleiciung sind die I(1e i dur-rgs siücke an2useher, die
bei bestironten Tätigkeiten an bestimmten Arbeitsplätzen ansielle
oder über der sonstigen Kleidung zum Schutz des Auszubildenden
gegen ',,'iitterungsunbi lden und andere ge su::dhe itli ckre GefaLhren oder
außergewöhnliche Beschnutzung getragen r'rerden müssen. Die Schu-uz-

kJ-eidung muß geeignet und ausreichetrd sein.

§20
Pe r s onal ak ten

(f) Oer Aus:-.rbil-dende hat das Recht auf Einsicht in seine voI1-
ständigen Personalakten. Das Recht auf Akteneinsicht schl- j-eßr

jleichzeitig das Recht ein, Abschriften aus den Personalakten
zu fertigen. Das Recht kann auch dutrch einen gesetzlichen Ver-
treter oder durch einen hierzu schriftlich Bevollnächtlgten
arrsgelibt rrrerden. Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu

nehrnen. Der Bevollmächtigte karin zurücl<ger*ie s en vrerden, wenn

es aus dienstlichen öder betrieblichen Gründen geboten i-st.

(Z) Oer Auszubitrciende muß über Beschvrerden und Behauptulgen tat-
sächiicher Art, die für ihn ungünstig sind oder !.h:r nachtg.il-ig
verden können, vor Aufnahrne in die Perscnalak'telr gehört lrerden.

.Sej-ne Ä,ußerung ist zu de-n Personal-a-kten zu nehmen.

(l) Beurteiluagen s j.nd dem Auszubildenden unverzügIi-ch bekanntzu-
-^1- ^n T'\.i a palz-hn+craha i <f rlrf a'r',tr rn di F ztt machen -6s velr.
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§21
Inkraf ttre ten

: li.'' i

(1) »ieser Tarifverirag tritt am 1' Februar l97rt in J'rraft ' llit

- dera gleichen Tage tritt der Tarifverirag i''lr ' 198 vom

2l . März 1964 außer Kraft'

(Z) Uieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaien

zum Ende eines Kalenderhalbj ahre s ' frühestens zum Jl' Dezem-

bet 1977, schriftlich g.ekündigt r'er<ien'

(r) .qtr+eichend von Absatz 2 können je für sich

a) § B mit einer Frist von einem Flonat zum Sch1uß eines
I( al end.e rvi erte l j ah re s '

b) § 9 zun Ende des t4olats juni jeden Jahres' frühestens
zurn 30. Juni 1977,

schriftlich gekündigt r'rerden '

Bonn, den 12' Januar 1976

Der Bund-esminister
iür a"" Post- und Fernmeldenesen

'L'l^n'* fui*

\-:

Deutsche Po stgelve rks chaft
- I{auptvorstand -

tüu^Ä,r




